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Beitragsordnung 2026 
gültig vom 01.01. bis 31.12. 

Schützenverein „Vier Tore“ e.V. 
Zur Datze 15 in 17034 Neubrandenburg 

 
1. Beiträge 
Die Mitglieder (gemäß § 4 der Satzung) entrichten an den Schützenverein 
„Vier Tore“ e.V. Neubrandenburg folgende Beiträge im Jahr: 
 
Kategorie A   Jahr Monat 
Schüler/Jugend/Junioren  bis 25 Jahre  208,00 € 17,33 € 
Studenten/ Azubi  bis 25 Jahre 208,00 € 17,33 € 
Rentner/Senioren  ab 65 Jahre  258,00 € 21,50 € 
 
Kategorie B   Jahr Monat 
Erwachsene  26- 64 Jahre  258,00 € 21,50 € 
 
Kategorie C Familie mit  Jahr Monat 
Familienbeitrag  Kindern bis 25 428,00 € 35,67 € 
 
Kategorie D 
Fördernde Mitglieder/ Ehrenmitglieder gemäß Satzung § 4 erhalten das Recht, 
zusätzlich einen fördernden Beitrag an den Verein zu entrichten. 
 
Kategorie E 
Sportartübergreifende Mitglieder Höhe des Versicherungsschutzes. 
 
Kategorie F 
Aufnahmegebühren  (einmalig bei Aufnahme) 
Einzelmitgliedschaft  18 - 25 Jahre  150,00 € 
Einzelmitgliedschaft ab 26 Jahre  250,00 € 
Familienmitgliedschaft  250,00 € 
 
Kategorie G 
Beiträge von Arbeitsstunden  10 Stunden  a 15,00 €  
bei Nichtleistung 
 
Kategorie H 
Beiträge zur Umlage 
Gemäß Mitgliederversammlung vom 25.02.2024 wird für das Jahr 2026 jeweils 
einmalig eine Umlage erhoben. 
    Jahr Monat 
Einzelmitgliedschaft  bis 25 Jahre   60,00 € 5,00 € 
Einzelmitgliedschaft ab 26 Jahre   100,00 € 8,33 € 
Familienmitgliedschaft    120,00 € 10,00 € 
 
Kategorie I 
Beitragsanpassung der Beitrag Kategorie A bis C wird jährlich um 3,5% 
angepasst und auf volle EUR aufgerundet. 
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2. Zahlungen der Beiträge 
2.1. Zahlungsintervalle 
2.1.1. Jahresbeitrag 
- die einmalige Jahreszahlung  
   ist grundsätzlich zum 15.01. zu entrichten 
 
2.1.2. Quartalsbeitrag 
- die Zahlungen sind in den Quartalen zum 15.01./15.03./15.06./15. 09. zu 
entrichten 
 
2.1.3. Halbjahresbeitrag 
- die Zahlungen halbjährlich sind zum 15.01. und 15.06. zu entrichten 
 
2.2. Zahlungsweise 
2.2.1. Abbuchungsverfahren über Einzugsermächtigung
- Jahresabbuchung 
- Halbjahresbuchung 
- Quartalsabbuchung 
 
2.2.2. Bringepflicht Einzahlungen per Überweisungsträger/per online 
- Jahresbeiträge sind grundsätzlich zum 15.01. eines jeden Jahres zu 100 % 
zu entrichten 
 
2.2.3. Bringepflicht in Bargeld oder Check
- Jahresbeiträge sind grundsätzlich zum 15.01. eines jeden Jahres zu 100 % 
zu entrichten 
 
3. Verwendung Mitgliedsbeitrag 
Aus dem Mitgliedsbeitrag sind durch den Schützenverein „Vier Tore“ 
e.V. Neubrandenburg folgende Abgaben zu tätigen: 
a) Beiträge an den LSV M-V (Mitgliedschaft/ Sportschützenversicherung) 
b) Beiträge an den SSB/LSB M-V (Mitgliedschaft/ Sportunfallversicherung) 
c) Beiträge an den KSB Mecklenburgische-Seenplatte (Mitgliedschaft) 
d) Beiträge zur Erhaltung des Sportbetriebes und der materiell-technischen 
Basis 
 
4. Ausnahmezahlungen 
Ausnahmezahlungen können durch einen begründeten schriftlichen Antrag an 
das Präsidium durch einen Beschluss geregelt werden. 
 
5. In Kraft Treten/ Außer Kraft Treten 
Die Beitragsordnung tritt laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
25.02.2024 und 14.09.2025 in Kraft und setzt alle anderen Fassungen außer 
Kraft. 
 
 
 
Wolfgang Severin   Jörn Bartel     
Präsident     Vizepräsident 
 
Neubrandenburg 01. Dezember 2025 
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